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Tagesordnungspunkt 
 
Maßnahmen der schulbezogenen  Jugendarbeit im Landkreis Greiz für das Haushaltsjahr 
2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Mittelverteilungsmodell für das Haushaltsjahr 2013 
für die schulbezogene Jugendarbeit entsprechend der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ 
des Landes Thüringen und der Richtlinie für die Aufnahme von Projekten der schulbezoge-
nen Jugendarbeit in den Jugendförderplan des Landkreises Greiz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Unterausschuss für den Jugendhilfe-
ausschuss 

N 07.05.2013 6 Ja 

Jugendhilfeausschuss Ö 29.05.2013 9 Ja 



1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Mit der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Landes Thüringen, die im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr.3/2006 veröffentlicht wurde und ab 01.01.2006 rückwirkend in Kraft getre-
ten ist, ging die Zuständigkeit für die Ausreichung von Mitteln der schulbezogenen Jugend-
arbeit auf die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der Jugendhilfe über. 
 
Bis zur Fälligkeit am 31.10.2012 wurden 18 Anträge für Projekte der schulbezogenen Ju-
gendarbeit für das Haushaltsjahr 2013 gestellt (siehe Anlage). 
 
In der Richtlinie des Landes ist vorgesehen, dass alle Projekte der schulbezogenen Jugend-
arbeit im aktuellen Jugendförderplan verankert sein müssen. In der Jugendhilfeausschuss-
sitzung am 25.04.2007 wurde dazu eine Richtlinie für die Aufnahme von Projekten der schul-
bezogenen Jugendarbeit in den Jugendförderplan des Landkreises Greiz beschlossen.  
 
Das Mittelverteilungsmodell stützt sich auf den Jugendförderplan des Landkreises Greiz für 
die Haushaltsjahre 2012/2013 und die im Bescheid des Landes Thüringen vom 25.03.2013 
bewilligten Mittel der Jugendpauschale für das Haushaltsjahr 2013. 
  
Bei 10 Anträgen wurde eine geringe Kürzung der beantragten Mittel vorgenommen. Kürzun-
gen erfolgten nur dort, wo die Eigenbeteiligung nicht in Abzug gekommen ist.  
 
 
2. Lösung 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Mittelverteilungsmodell der schulbezogenen Ju-
gendarbeit in vorliegender Fassung für das Haushaltsjahr 2013. 
 
 
3. Alternativen 
 

a) Der Jugendhilfeausschuss lehnt das vorliegende Mittelverteilungsmodell ab. 
      b)   Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Mittelverteilungsmodell in abgeänderter        

Form zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


